
Bl]~flde 5r"[:1 t:e s 

B e :r ich t 

de S !';.1..JSscrnl'3se s 1'ü:c ',,'irt sch8.ftliche rnge legenhei ten 

liber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30. Mai 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 1t1ohnbauförderungsgesetz 

1968 geändert ltJird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sollen die Grundsätze der 1lJohnbauförderung neu gestaltet itierden. 

Die sich aus der vorgesehenen verstärkten Heranziehung von Kapital­

~ac:lrktmittel ergebenden allfälligen Erhöhungen der Hohnungsauf­

"\-.'cln'lsbelastung solJen durch Annuitätenzuschüsse für die Leistung 

des Annuitätendienstes der Hypothekardarlehen sowie durch eine 

j\usgestaltullt'; der Subjektförderung in Form von \vohnbeihilfen aus­

E':e::5lic~]en 1';erden. Eine VJohnbauförderung soll in Hinkunft unter-

'o.Lei ben, \-'eiEl die Ko sten de r:::; Grund stücke s al s überhöht oder die 

luf~endungen für die Aufschließung als unwirtschaftlich zu werten 

Der ~lS2Chuß für wirtschaftliche Angeleg~nheiten hat die gegen­

stcindliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Juni 1972 in Verhandlung 

genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hmlse zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben • 

.Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für wirt- ' 

:"?'3.i'tlichc Angelegenheiten. sorr:i t den An.tI.5'-r: '- der BU:::ldesrat wolle 

Gegen den Ges8tzesbeschluß des Nationalrates vom 30. Mai 1972, 
::;ctre 1'1'enö, ein }3urLde sge setz, r:1i t dem das h'ohnbauförderungsge setz 

1968 SEi~dclt wird, wird kein Einspruch er~oben. 

Wien, am 20. Juni 1972 

Bcr'ichterstatter 

Dr. I r 0 

Obman..l1 
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